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Sehr geehrte Kundin,  

sehr geehrter Kunde,  

 

Ihr Interesse an unseren Schleswiger Versicherungsservice AG Produkten freut uns sehr. 

Mit den Ihnen hier vorliegenden Verbraucherinformationen können Sie sich umfassend über die Vollkasko Versicherung für 

Fahrräder und deren Bestimmungen und Bedingungen informieren. 

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen sind im Versicherungsschein 

beschrieben. 

Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler zur Verfügung. 

Ihre 

Schleswiger Versicherungsservice AG 
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Fahrrad-Vollkaskoversicherung 
für Fahrräder, Carbon Räder, Handbikes, Pedelecs, E-Bikes sowie Rollstühle 

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (Stand Februar 2018)  

Unternehmen: 

Schleswiger Versicherungsservice AG 

Deutschland 

 

 

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen In-

formationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend 

informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

 

Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 

Wir bieten Ihnen eine Fahrrad-Vollkaskoversicherung an. 

 

 

 

Was ist versichert?  

 
Versicherte Sachen 

� Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrrad 

mit Hilfsmotor (elektrounterstützendes Fahrrad bzw. Rollstuhl). 

Dazu gehören alle fest mit dem Fahrrad/Rollstuhl verbundenen, 

nur mit Werkzeug zu demontierenden, und zur Funktion des 

Fahrrades gehörende Teile wie Sattel, Lenker, Lampen, Gepäck-

träger etc. sowie das verwendete Schloss. 

 

� Versicherungsschutz besteht für: 

� Diebstahl, Teilediebstahl (auch Akku), 

� Einbruchdiebstahl, Raub, 

� Diebstahl aus gesichertem Fahrradträger, 

� Vandalismus, 

� Beschädigung durch Unfall, 

� Brand, 

� Fallschäden, 

� Sturzschäden, 

� Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor und Steuerungsele-

menten, 

� Elektronikschäden (Kurzschluss, Induktion, Überspannung) 

an Akku, Motor und am Steuerungsgerät. 

 

 

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 

� Die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme können Sie 

Ihrem Antrag oder auch Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

 

 

     

Was ist nicht versichert? 

 
� Bestimmte Risiken sind nicht versichert. Dazu gehören z.B.: 

� Schäden (Mängel), die unter einer Garantie des Herstellers  

oder die Gewährleistung des Verkäufers fallen, 

� Schäden durch Rost oder Oxidation, 

� Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den vereinbarten 

Versicherungssummen. 

 

 

 

 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

 

! Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Sonst müssten 

wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben 

wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen, 

z.B. alle Schäden: 

! aus vorsätzlicher Handlung, 

! durch gewerblich genutzte Fahrräder, 

! die nicht die Funktion der Sache beeinträchtigen, 

! durch Kernenergie, Erdbeben, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Wo bin ich versichert? 

� Die Fahrrad-Vollkaskoversicherung gilt in der Bundesrepublik Deutschland sowie weltweit bei einem Auslandsaufenthalt von bis zu 6 Mona-

ten. Wenn Ihnen z.B. während eines Auslandsaufenthalts (z.B. Urlaub) das Fahrrad gestohlen wird, sind Sie auch geschützt. 

 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

� Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 

� Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 

� Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben. 

� Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.  

� Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns ansprechen, damit der Vertrag 

ggf. angepasst werden kann. 

 

 

Wann und wie zahle ich? 

Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weite-

ren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halb-

jährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 

 

 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungs-

beitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? 

Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des dritten Jahres kündigen. Ihre Kündigung 

muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen 

 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate vorher geschehen). Sie oder wir 

können auch kündigen z. B. nach einem Schadenfall oder auch bei endgültigem Wegfall des versicherten Risikos. Dann endet der Vertrag schon 

vor Ende der vereinbarten Dauer. 

 

 



 
  
 
 
Allgemeine Verbraucherinformationen  
Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) 
 

Angaben der Gesellschaften 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der für Ihren Vertrag möglichen Gesellschaften. Die speziell für Ihren Vertrag bzw. für Ihr Angebot zutreffende 
Gesellschaft entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. Angebot - diese wird ebenfalls im Versicherungsschein dokumentiert. 
 

 
A. Schleswiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

 

1. Identität des Versicherers: 
 

  Name: 
  Schleswiger Versicherungsverein auf a.G. 

                           Dorfstrasse 38 
     25924 Emmelsbüll – Horsbüll 

 

  Telefon: 04665 9404-0 
  Fax: 04665 9404-22 

 Internet: www.schleswiger.de 
 

 
 Rechtsform:  
 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
 Sitz: Emmelsbüll-Horsbüll 

 Handelsregister: Amtsgericht Flensburg 
      HRB589 NI 

Vers.St.Nr. 113/815/00830 
 

2. Identität eines Vertreters des Versicherers in der Europäischen Union in dem Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben 
- entfällt - 
 

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
 
 Schleswiger Versicherungsverein auf a.G. 
 Dorfstrasse 38 
 25924 Emmelsbüll – Horsbüll 

 Vorstand: Claudia Schirrmacher, Gebhard Sanne 
 Aufsichtsratsvorsitzender: Wilhelm Radbruch 

 

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss und in der Verwaltung sowie Durchführung von Versicherungsverträgen. 
 

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 

5. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds u. ä. 
Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutzversicherungen besteht, entfällt das 
Erfordernis für einen Garantiefonds u. ä. 

 

 
 

Für den vorher genannten Versicherer handeln wir namens und in Vollmacht als Ihr Assekuradeur aus Neumünster: 
 

Schleswiger Versicherungsservice AG 
 

Anschrift:   Goebenstraße 10 
   24534 Neumünster 
 

Aufsichtsratvorsitzender: Johannes Jochimsen 
Vorstand:   Peter Behnke, Thomas Wolff 
Handelsregister:  Amtsgericht Kiel 

HRB 1820 NM 



 

 
 
 
6. Angaben über die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung 
 
Fälligkeit der Leistung 
Sie erhalten die vereinbarte Leistung nach Eintritt des Versicherungsfalls und Feststellung unserer Leistungspflicht. 
 
Erfüllung der Leistung 
Wir zahlen im Versicherungsfall bis zur Höhe der jeweils vereinbarten Versicherungssumme bzw. Entschädigungsgrenze. 
 
Hinweis: 
Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung unserer Leistungen sind, je nach beantragtem Umfang, in den allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, Deklarationen, Klauseln, Besonderen Bedingungen, Risikobeschreibungen, Zusatzbedingungen und Geschriebenen 
Bedingungen geregelt. 
 
7. Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte unserem Vorschlag bzw. dem Antrag. Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt der Antragsstellung 
gültige Versicherungssteuer. 
 
8. Zusätzlich anfallende Kosten sowie weitere Steuern, Gebühren oder Kosten 
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben. 
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsverlaufs fallen keine weiteren Kosten an. Wir weisen darauf hin, dass bei Prämienverzug zusätzliche 
Kosten, wie z.B. Mahngebühren entstehen können. 
 
9. Einzelheiten zur Prämienzahlung und Zahlungsweise 
Damit wir Ihnen Versicherungsschutz gewähren können, sind die vereinbarten Prämien im Voraus zu zahlen. Beachten Sie, dass die Erstprämie von 
den unter Ziffer 7 aufgeführten Prämien abweichen kann. 
Versicherungsbeginn und –ablauf entnehmen Sie bitte unserem Vorschlag bzw. dem Antrag. 
 

� Erste oder einmalige Prämie 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten 
und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsabschluss, so müssen Sie die erste oder einmalige Prämie unverzüglich 
nach Zugang des Versicherungsscheines zahlen. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat 
nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen. 
Bitte lesen Sie die wichtige Belehrung über die Folge einer Nichtzahlung der ersten oder einmaligen Prämie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Folgeprämie 
Die Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. 
 

Grundsätzlich gilt 
Die Prämienschuld ist erfüllt, wenn die Überweisung von Ihrem Konto angewiesen wurde und diese eine ausreichende Deckung zur Durchführung der 
Überweisung aufweist. Sollte die Überweisung mittels Bareinzahlung erfolgen, gilt die Prämienschuld mit der Einzahlung der fälligen Prämie beim 
entsprechenden Geldinstitut als erfüllt. 
Im Fall des Prämieneinzugs über das Lastschriftverfahren ist die Prämienschuld erfüllt, wenn zum Zeitpunkt der Abbuchung das angegebene Konto 
eine ausreichende Deckung aufweist, die die Vornahme der Abbuchung gestattet. 
Hinweis: Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie, zur Fälligkeit der 
Folgeprämien und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung sind in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen geregelt. 
10. Angaben über die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 
befristeter Angebote hinsichtlich des Preises. 
Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von 6 Wochen und gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom Gesetzgeber festgelegten 
Versicherungssteuer sowie einer endgültigen Risikoprüfung. 
 
11. Hinweis auf mögliche Schwankungen der verwendeten Finanzinstrumente 
Entfällt prinzipiell bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von Haftplicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und 
Rechtsschutzversicherungen besteht. 
 
12. Angaben über das Zustandekommen des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes und zur Bindefrist 
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. 
Ihre Willenserklärung ist der Antrag, den Sie stellen und unsere Willenserklärung ist der Versicherungsschein oder eine Annahmebestätigung. 
Der Versicherungsvertrag kommt mit Zugang unserer Annahmeerklärung oder des Versicherungsscheins zustande. 
 

� Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Versicherungsbeginn, wenn Sie die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig zahlen. Über das, 
was rechtzeitig ist, informieren wir Sie ausführlich unter Ziffer 9. 
Bitte beachten Sie: 
Wenn Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig zahlen, beginnt Ihr Versicherungsschutz frühestens zu dem Zeitpunkt der Zahlung. 
Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 
 

� Frist in der Sie an den Antrag gebunden sind (Bindefrist) 
Sie sind einen Monat lang an den Antrag gebunden. Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. 

 
 
 
 

Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz frühestens zum Zeitpunkt der Zahlung. Der 
Versicherungsschutz beginnt gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
haben. 
Außerdem können wir, solange die Zahlung nicht erfolgt ist, vom Vertrag zurücktreten. 
Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 



 
 
 
 
 
13. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbedingungen, die weiteren Informationen nach §7 Abs. 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit der §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform 
erhalten haben, jedoch nicht vor Erfüllung der Pflichten des Versicherers gemäß §312i Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit 
dem Artikel 246 §3 des Einführungsgesetztes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an die: 
Schleswiger Versicherungsservice AG 
Goebenstraße 10 
24534 Neumünster 
Telefax: 04321 – 489 09 – 29 
info@schleswiger-ag.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil des Beitrages, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrages, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 1/360 des 
Jahresbeitrages bzw. 1/30 des Monatsbeitrages multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. 
Die Höhe des Beitrages entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen. Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 
Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirksam ausgeübt, sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenden Vertrag 
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer 
betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden. 
 
 

 
 
 
Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 
Wurde mit dem Versicherungsschein bereits ein bestehender Vertrag erweitert oder geändert, so bezieht sich das Widerrufsrecht nur auf die 
erweiterten oder geänderten Vertragsteile. 
 
14. Vertragslaufzeit 
Die für den Vertrag geltende Vertragslaufzeit entnehmen Sie bitte unserem Vorschlag bzw. Antrag. 
Versicherungsverträge mit mindestens einjähriger Vertragsdauer verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen 
Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist. Dies gilt nicht für Verträge mit einmaliger Prämie oder für Verträge ohne 
Verlängerungsvereinbarung. 
 
15. Beendigung eines Vertrages 
Der Vertrag kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. Bitte 
beachten Sie, dass eine etwaige Kündigung schriftlich gegenüber der Schleswiger Versicherungsservice AG zu erfolgen hat. 
 

� Kündigung zum Ablauf 
Die Verträge gem. Punkt 14 können von Ihnen zum Ablauf, bei einer vereinbarten Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren zum Schluss des dritten 
oder jedes darauf folgenden Versicherungsjahres, unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 
 

� Kündigung nach dem Versicherungsfall 
Bauleistungs-, Hausrat-, Glas- oder Wohngebäudeversicherung: 
Nach Eintritt eines Versicherungsfalls haben Sie die Möglichkeit, den vom Schaden betroffenen Vertrag zu kündigen. Die Kündigung muss 
spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung erfolgen. Sie wird sofort nach Zugang bei uns wirksam. Sie können 
auch jeden späteren Zeitpunkt zur Wirksamkeit bestimmen, spätestens jedoch den Ablauf des Versicherungsjahres. 
 
Haftpflichtversicherung: 
Haben wir nach Eintritt des Versicherungsfalles Ihren Anspruch auf Freistellung anerkannt oder zu Unrecht abgelehnt, können Sie das 
Versicherungsverhältnis kündigen. Die Kündigung muss innerhalb eines Monates nach Anerkennung oder Ablehnung des Freistellungsanspruchs 
erfolgen. Sie wird sofort nach Zugang bei uns wirksam. Sie können auch jeden späteren Zeitpunkt zur Wirksamkeit bestimmen, spätestens jedoch 
den Ablauf des Versicherungsjahres. 
 
Unfallversicherung: 
Den Vertrag können Sie durch Kündigung beenden, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. 
Die Kündigung muss spätestens einen Monat nach Leistung oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich 
oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein. Sie wird sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können auch jeden späteren 
Zeitpunkt zur Wirksamkeit bestimmen, spätestens jedoch den Ablauf des Versicherungsjahres. 
 

� Kündigung nach Risikowegfall 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, erlöschen die Versicherungsverträge, jedoch frühestens zu dem 
Zeitpunkt, zu dem wir Kenntnis vom Wegfall des Risikos erlangt haben. 
 

 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wünsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 

bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 



 
 
 
 
 
Hinweis zur Wohngebäudeversicherung: Eine Veräußerung des versicherten Gebäudes gilt nicht als Risikowegfall, hierfür bestehen 
besondere Kündigungsvorschriften. 
 

� Kündigung bei Prämienerhöhungen oder Minderung des Versicherungsschutzes ohne Ausgleich 
(Gilt nicht für Bauleistungsversicherung) 
Erhöht sich aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, 
können Sie den betreffenden Vertrag mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Prämienerhöhung 
kündigen. Gleiches gilt, wenn sich der Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne dass die Prämie entsprechend angepasst 
wird. 
 

16. Rechtsgrundlagen bei Vertragsanbahnung 
Die Vertragsanbahnung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz Neumünster. Ist der 
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht seines Wohnsitzes zuständig. 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer müssen 
 

� bei einer natürlichen Person bei dem für ihren Wohnsitz zuständigen Gericht, 
� bei einer juristischen Person bei dem für ihren Sitz oder ihre Niederlassung zuständigen Gericht 

 erhoben werden. 
 
18. Sprache 
Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche Vertragsinformationen sowie die Kommunikation während der Vertragslaufzeit ist deutsch. 
 
19. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Wenn Sie einmal mit unserem Service nicht zufrieden oder mit einer Entscheidung nicht einverstanden sein sollten, können Sie sich an das 
Beschwerdemanagement wenden: 
 

Schleswiger Versicherungsservice AG 
Abteilung Beschwerdemanagement 
Goebenstraße 10 
24534 Neumünster 
beschwerde@schleswiger-ag.de 

 
Sollten Sie das Ergebnis nicht zufrieden stellen, können Sie den Versicherungsombudsmann einschalten. Unser Unternehmen ist Mitglied im 
Verein Versicherungsombudsmann e.V. Der Ombudsmann ist eine unabhängige Schlichtungsstelle für Verbraucher. Er überprüft kostenfrei für 
Sie, ob wir korrekt gehandelt haben. 
 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080 632 
10006 Berlin 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 

Unabhängig davon haben Sie die Möglichkeit, unsere Entscheidungen durch Zivilgerichte prüfen zu lassen. 
 

20. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
Die für Versicherungen zuständige Aufsichtsbehörde prüft vor allem, ob ein Unternehmen die für den Betrieb des Versicherungsgeschäftes 
geltenden gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorschriften beachtet. Den konkreten Einzelfall kann sie dabei grundsätzlich, aber nicht 
rechtsverbindlich entscheiden. Hierfür sind die Zivilgerichte zuständig. 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

 
21. Allgemeine Hinweise/Schlusserklärung 
Änderung der Anschrift: Bitte informieren Sie uns unverzüglich schriftlich, wenn sich Ihre Anschrift ändert. 
Besondere Vereinbarungen: Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie der Versicherer durch Aufnahme in das Vertragsdokument 
bestätigt. 



 

 

 
 
 
Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur eine geringe Bedeutung beimessen. 
Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung) die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich 
und unmittelbar gegenüber der 
 
Schleswiger Versicherungsservice AG Goebenstraße 10, 24534 Neumünster 
 
schriftlich nachzuholen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu 
den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt 
haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach 
gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung 
verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

− weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

− noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
 
Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig 
verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden 
wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der 
Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahr- Umstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt haben. 
 
Stellvertretung durch eine andere Person lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der 
Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 
Wird mit diesem Antrag ein bereits bestehender Vertrag erweitert oder geändert, so bezieht sich die Mitteilung über die Folgen der gesetzlichen 
Anzeigepflicht nur auf die erweiterten oder geänderten Vertragsteile. 
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Versicherungsbedingungen für die Vollkaskoversicherung  

für Fahrräder, Carbon Räder, Handbikes, Pedelecs / E-Bikes* sowie Rollstühle* 
FVK-2017 SL AG – Fassung August 2017 

*Die vorstehend oder nachfolgend verwendeten Begriffe Pedelec / E-Bike meint ausschließlich Fahrräder bzw. Rollstühle mit 

elektrischer Unterstützung, für die keine Versicherungs- oder Führerscheinpflicht besteht. 

Inhaltsverzeichnis 

 

A Fahrrad/Rollstuhl und Fahrradteile 

§1 Versicherte Sachen 

§2 Versicherte Gefahren und Schäden, Ausschlüsse 

§3 Leistungsumfang 

B Zubehör   

§4 Versicherte Sachen 

§5 Versicherte Gefahren und Schäden, Ausschlüsse 

§6 Leistungsumfang 

C Allgemeines 

§7 Geltungsbereich 

§8 Generelle Ausschlüsse 

§9 Entschädigungen aus anderen Versicherungsverträgen 

§10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

§11 Wieder aufgefundene Sachen 

§12 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 

 Einmalprämie  

§13 Folgeprämie 

§14 Dauer und Ende des Vertrages 

§15 Lastschriftverfahren 

§16 Form der Erklärung des Versicherungsnehmers 

§17 Beitragsanpassung 

§18 Maklervollmacht 

§19 Vollmachten des Versicherungsvertreters 

§20 Wechsel des Versicherers 

§21 Bedingungsanpassung - Innovationsklausel 

§22 Schlussbestimmung 

 

A Fahrrad/Rollstuhl und -teile 

§1 Versicherte Sachen 

1. Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrrad ohne und mit Hilfsmotor (elektrounterstütztes Fahrrad 

bzw. Pedelec) oder Rollstuhl einschließlich der fest mit dem Fahrrad/Rollstuhl verbunden nur zur Funktion des 

Fahrrades/Rollstuhles gehörenden Teile sowie das verwendete Sicherheitsschloss. 

2. Versicherbar sind zu privaten und sportlichen Zwecken genutzte Fahrräder/Rollstühle bis maximal 20.000,- EUR 

(Nachweis durch Original-Händlerbeleg, mit Angabe der Rahmennummer sowie der vollständigen Käuferadresse), die 

bei Antragsstellung nicht älter als 2 Jahre ab Kaufdatum sind. Ausgeschlossen sind Räder, die von Privatpersonen ohne 

die vorbezeichneten Unterlagen sowie Kaufvertrag erworben wurden. 

Nicht versicherbar sind Räder aus dem gewerblichen Fahrrad/Rollstuhlverleih. 
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3. Versicherbar sind ferner nur Fahrräder/Rollstühle, für die keine Versicherungsschutz- oder Führerscheinpflicht 

besteht. 

4. Lose mit dem Fahrrad/Rollstuhl verbundenes Zubehör gilt nicht als Fahrrad/Rollstuhlteil im Sinne von §1 Nr. 1.  

§2 Versicherte Gefahren und Schäden, Ausschlüsse 

Der Versicherer leistet Entschädigung bei 

1. Diebstahl 

 a) Bei Verlust des Fahrrades/Rollstuhles durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, oder Raub erfolgt eine 

 Regulierung entsprechend §3 Nr. 1. 

 b) Bei Diebstahl von fest mit dem Fahrrad/Rollstuhl verbundenen Teilen (auch Akkus) erstattet der Versicherer 

 die Ersatzteile einschließlich Arbeitslohn, höchstens jedoch den Wert des Fahrrades/Rollstuhles §3 Nr. 1. 

 c) Bei Diebstahl des Fahrrades/Rollstuhles aus einem abgestellten Kraftfahrzeug besteht Versicherungsschutz, 

 wenn das Kraftfahrzeug ver- bzw. abgeschlossen ist. Versicherungsschutz besteht auch bei Diebstahl aus 

 daran angebrachten, mit Verschluss gesicherten Fahrradträgern, sofern das Fahrrad gesondert mit einem 

 Sicherheitsschloss fest mit dem Fahrradträger verbunden ist. 

 d) Nicht versichert sind Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen des Fahrrades/Rollstuhles oder 

 Diebstahlschäden, wenn das Fahrrad nicht entsprechend mit einem Sicherheitsschloss gegen Diebstahl 

 gesichert wurde. 

2. Vandalismus 

Bei mut- und böswilliger Beschädigung oder Zerstörung durch unbekannte Dritte erfolgt eine Regulierung entsprechend 

§3 Nr. 2. 

3. Beschädigungen 

 a) Es erfolgt eine Regulierung entsprechend §3 Nr. 2. bei Beschädigungen infolge von: 

  aa) Unfall 

  bb) Vandalismus 

  cc) Fall- oder Sturzschäden 

  dd) Brand, Explosion, Blitzschlag 

  ee) Sturm, Hagel, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch 

  ff) Material-, Produktions- und Konstruktionsfehlern nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist  

  von 24 Monaten 

  gg) Feuchtigkeitsschäden an Akku, Motor und Steuerungsgeräten 

  hh) Elektronikschäden (Kurzschluss, Induktion, Überspannung) an Akku, Motor und Steuerungsgeräten 

 b) Nicht versichert sind 

  aa) Schäden, die nicht die Funktion der Sache beeinträchtigen (z.B. Schrammen oder Schäden an der  

  Lackierung), Scheuerschäden, Dellen, Beulen 

  bb) Schäden durch Verschleiß an Reifen und Bremsen 

  cc) Schäden durch Rost oder Oxidation 

  dd) Schäden, für die ein Dritter vertraglich einzustehen hat, als Hersteller, Verkäufer, aus   

  Reparaturauftrag oder sonstigem vertraglichen Verhältnis 

  ee) Schäden infolge von Manipulationen des Antriebssystems oder durch nicht fachgerechte Ein- oder  

  Umbauten sowie unsachgemäßer Reparaturen sowie ungewöhnliche insbesondere nicht dem   

  Herstellervorgaben entsprechende Verwendung oder Reinigung des Fahrrades/Rollstuhles. 
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§3 Leistungsumfang 

1. Entschädigung bei Diebstahl 

Der Versicherer erstattet die Kosten für ein neues Fahrrad/Rollstuhl gleicher Art und Güte (Neuwert), maximal die 

vereinbarte Versicherungssumme. Die Versicherungssumme errechnet sich aus dem Händlerverkaufspreis des Rades 

inkl. der fest mit dem Fahrrad/Rollstuhl verbundenen und zur Funktion des Fahrrad/Rollstuhles gehörenden Teile. Das 

zur Sicherung des Rades verwendete Sicherheitsschloss muss bei der Bestimmung der Versicherungssumme nicht 

berücksichtigt werden, wird beim Diebstahl des Fahrrades/Rollstuhles jedoch über die Versicherungssumme hinaus 

entschädigt. 

2. Entschädigung bei Vandalismus/Beschädigung 

Der Versicherer erstattet die notwendigen Reparaturkosten (Ersatzteile und Arbeitslohn), die die Verkehrs- und 

Funktionstüchtigkeit wiederherstellen, bis zur vereinbarten Versicherungssumme. Bei einem Totalschaden des 

versicherten Fahrrades/Rollstuhls besteht nur Anspruch auf Wiederbeschaffung zum Neupreis, sofern das 

Fahrrad/Rollstuhl zum Schadenszeitpunkt nicht älter als 6 Monate war. 

 

3. Vorrausetzung für eine Entschädigung ist, dass die erforderlichen und tatsächlich angefallenen Kosten der 

Wiederbeschaffung oder Reparatur nachgewiesen werden (Nachweis durch Original-Händlerkaufbeleg oder 

Reparaturrechnung).  

4. Bei Reparaturkosten, die voraussichtlich 150,- EUR übersteigen, ist dem Versicherer vor Reparaturausführung ein 

Kostenvoranschlag zur Genehmigung vorzulegen. Bis zum Abschluss der Schadenregulierung ist das beschädigte 

Fahrrad/Rollstuhl bzw. die beschädigten Teile zur Besichtigung aufzubewahren. 

5. Die entsprechende Reparaturrechnung der Fahrrad/Rollstuhlwerkstatt muss Angaben zum versicherten 

Fahrrad/Rollstuhl (mindestens Marke, Typ, Rahmennummer) enthalten. 

B Zubehör 

§4 Versicherte Sachen 

Versichert ist nachfolgend aufgeführtes, mit dem Fahrrad oder Rollstuhl verbundenes Zubehör: 

Beleuchtung  Fahrradwimpel  Fahrradkompass Kartenhalter  Spiegel  

Kartenmaterial  Steckschutzblech  Fahrradkorb  Kilometerzähler  Tachometer  

Fahrradschloss  Kindersitz  Fahrradtasche  Reflektor     

          

§5 Versicherte Gefahren und Schäden, Ausschlüsse 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für während des Gebrauchs des versicherten Fahrrades/Rollstuhles zerstörten 

Fahrrad/Rollstuhlzubehör durch 

 a) Straftaten eines Dritten 

 b) Unfall mit dem versicherten Fahrrad/Rollstuhl 

 c) Unfall eines Transportmittels (gilt nicht für aufgegebenes Fahrrad/Rollstuhlzubehör) 

 d) Feuer 

 sofern dieses auf dem versicherten Fahrrad/Rollstuhl transportiert wird oder daran angebracht ist. 

 Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz, wenn das aufgeführte Fahrrad/Rollstuhlzubehör aufgrund 

 einer Straftat eines Dritten abhandengekommen ist. 

2. Versicherungsschutz besteht bei Diebstahl des Fahrrad/Rollstuhlzubehörs aus einem abgestellten, abgeschlossenen 

Kraftfahrzeug. 

3. Nicht versichert sind Schäden durch Vergessen, Liegen-, Hängen-, Stehenlassen oder Verlieren. 
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§6 Leistungsumfang 

Die Entschädigungsleistung gemäß der in §4 genannten Teile ist pro Versicherungsfall auf 1.000,- EUR begrenzt. 

Versichert ist der Neuwert.  

C Allgemeines 

§7 Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz gilt in der Bundesrepublik Deutschland sowie weltweit bei einem Auslandsaufenthalt von bis 

zu 6 Monaten. 

§8 Generelle Ausschlüsse 

Nicht versichert sind: 

 a) Eigenbauten 

 b) Umbauten (Fahrräder/Rollstühle, bei denen die nachträglich angebrachten oder ausgetauschten 

 Fahrrad/Rollstuhlteile 20% des ursprünglichen Händlerverkaufspreises übersteigen); 

 c) Velomobile/vollverkleidete Fahrräder 

 d) Dirt-Bikes 

 e) Schäden am Akku, sofern dieses nicht entsprechend der Herstellerangaben geladen wurde 

 f) Schäden, die bei Downhill-Fahrten entstehen 

 g) Schäden, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich herbeigeführt hat 

 h) Serienschäden sowie Rückrufaktionen seitens des Herstellers. 

§9 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 

Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, 

gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch dann, wenn in einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls 

eine nachrangige Haftung vereinbart ist. Wird vom Versicherungsnehmer aus diesem Versicherungsvertrag eine 

Regulierung verlangt, wird der Versicherer in Vorleistung treten und den Schadenfall bedingungsgemäß regulieren. 

§10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Vor Eintritt des Versicherungsfalls: Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, das versicherte Fahrrad/Rollstuhl 

 a) zum Schutz gegen Diebstahl mit einem Sicherheitsschloss an einem festen Gegenstand (z.B. 

 Laternenpfahl) anzuschließen. 

 b) bei der Unterbringung in einem abgeschlossenen Raum zumindest einfach mit einem unter a) genannten 

 Schlösser gegen Diebstahl zu sichern. 

 c) jederzeit nach Vorgabe des Herstellers in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. 

2. Nach Eintritt des Versicherungsfalls: Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt des Versicherungsfalles 

 a) dem Versicherer dem Schadeneintritt unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen 

 b) im Falle von Diebstahl/Einbruchdiebstahl/Raub/Teilediebstahl oder Totalschaden die Rechnung für das 

 versicherte Fahrrad/Rollstuhl und ggf. fest montierter Anbauteile im Original sowie die Rechnung für das neu 

 erworbene Fahrrad/Rollstuhl in Kopie einzureichen. 

 c) im Falle von Diebstahl/Einbruchdiebstahl zusätzlich die Rechnung für das verwendete Sicherheitsschloss 

 im Original einzureichen 

 d) Schäden durch strafbare Handlungen sowie infolge von Brand oder Explosion unverzüglich der nächsten 

 zuständigen oder erreichbaren Polizeidienststelle anzuzeigen und den Versicherer bei der Polizei im 
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 Schadenprotokoll anzugeben. 

 e) bei Reparaturen aufgrund von Beschädigungen die entsprechende Rechnung der

 Fahrrad/Rollstuhlwerkstatt einzureichen. Die Rechnung muss Angaben zum versicherten Fahrrad/Rollstuhl 

 wie z.B. Marke, Typ, Rahmennummer enthalten. Bei Reparaturkosten, die voraussichtlich 150,- EUR   

 übersteigen, ist dem Versicherer vor Reparaturausführung ein Kostenvoranschlag zur Genehmigung 

 vorzulegen. 

 f) Schäden am aufgegebenen Fahrrad/Rollstuhl unverzüglich dem Beförderungsunternehmen zu melden. 

 Entsprechende Bescheinigungen sind vorzulegen. 

 g) dem Versicherer auf Verlangen jede Auskunft in Schriftform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erteilen, 

 die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 

 erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der 

 Entschädigungspflicht zu gestatten. 

 h) alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen könnte (Schadenminderungspflicht). 

3. Rechtsfolgen der Obliegensheitsverletzungen 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von 

der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, dass der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 

Versicherungsnehmer zu beweisen. 

§11 Wieder aufgefundene Sachen 

1. Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer nach 

Kenntniserlangung dies dem Versicherer schriftlich mitzuteilen. 

2. Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 

Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, so hat er die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem 

Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb eines Monats nach 

Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist geht das 

Wahlrecht auf den Versicherer über. 

3. Der Versicherer behält es sich vor, ausgetauschte Teile vom Fachhändler einzufordern und zu übernehmen. 

§12 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der 

 Erst- oder Einmalprämie 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein 

angegebenen Zeitpunkt. 

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach dem 

Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie 

unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 

Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 

erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie. 
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3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so 

kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Rücktritt ist 

ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

4. Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 

Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor der Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, 

Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 

Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der 

Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§13 Folgeprämie 

1. Fälligkeit 

 a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 

 b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der 

 Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des 

ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

 a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie 

 auf dessen Kosten in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine 

 Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 

 (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen 

 Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – 

 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

 b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der 

 Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der 

 Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfristen den Vertrag ohne 

 Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 

 mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden sein, dass sie mit dem 

 Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 

 Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung 

oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die 

Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt. 

§14 Dauer und Ende des Vertrages 

1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei der Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht  
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einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 

Kündigung zugegangen ist. 

3. Kündigung von mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf 

folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.  

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 

Versicherungsjahres zugehen. 

4. Veräußert der Versicherungsnehmer das versicherte Fahrrad/Rollstuhl, ohne die Weiterführung des 

Versicherungsvertrages durch den Erwerber und dessen Anschrift mitzuteilen, so geht der Versicherer von der 

sofortigen Kündigung durch den Erwerber aus. 

5. Tod des Versicherungsnehmers 

Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 

des Versicherers von diesem Umstand, spätestens jedoch zwei Monate nach dem Tod, wenn nicht bis zu 

diesem Zeitpunkt ein Erbe die Fortführung des Versicherungsverhältnisses unter Benennung des künftigen 

Versicherungsnehmers erklärt. 

6. Nach der Entschädigungsleistung im Falle eines Diebstahls läuft der Vertrag mit dem neu erworbenen 

Fahrrad/Rollstuhl weiter. Der Versicherungsnehmer teilt die erforderlichen Daten des Fahrrades/Rollstuhles 

unverzüglich dem Versicherer mit. Die Prämie berechnet sich nach dem dann gültigen Tarif für das neue 

Fahrrad/Rollstuhl. 

7. Nach dem Eintritt des Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 

kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Sie muss der anderen 

Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach Zugang beim Versicherer wirksam. Der 

Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 

jedoch zum Ende der laufenden Vertragsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§15 Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 

der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem 

Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in 

Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die 

ausstehende Prämie und zukünftigen Prämien selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 

Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

§16 Form der Erklärung des Versicherungsnehmers 

Sämtliche Anzeigen des Versicherungsnehmers sind – soweit nicht gesondert geregelt – in Textform (z.B. E-Mail, 

Telefax oder Brief) an den Versicherer zu richten. 
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§17 Beitragsanpassung 

1. Der Versicherer ist berechtigt, seine Tarife für die Fahrrad/Rollstuhl-Vollkasko Versicherung mit sofortiger Wirkung für 

die bestehenden Versicherungsverträge der Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen, um das bei 

Vertragsabschluss vereinbarte Verhältnis von Leistung (Gewährung von Versicherungsschutz) und Gegenleistung 

(Zahlung der Versicherungsprämie) wieder herzustellen. Dabei hat der Versicherer die anerkannten Grundsätze der 

Versicherungsmathematik und der Versicherungstechnik zu berücksichtigen. 

2. Sofern sich eine Anpassung nach Ziffer 1 ergibt, kann damit eine Verminderung oder eine Erhöhung eines Tarifes 

verbunden sein. Bei einer Erhöhung darf die Anpassung nur bis zur Höhe der Tarifprämie im Neugeschäft für 

vergleichbaren Versicherungsschutz erfolgen. 

3. Die sich ergebenen Änderungen aus einer Anpassung nach Ziffer 1 werden mit Beginn der nächsten 

Versicherungsperiode wirksam. Sofern die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart ist, gilt als Zeitpunkt die 

jeweilige Hauptfälligkeit. 

4. Die sich aus einer Anpassung nach Ziffer 1 ergebene Prämienerhöhung wird der Versicherer dem 

Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen. Der 

Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Prämienerhöhung mit 

Wirkung frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Prämienerhöhung kündigen oder die Umstellung des 

Vertrages auf Neugeschäftstarif und Neugeschäftsbedingungen verlangen. 

§18 Maklervollmacht 

Der durch den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des 

Versicherungsnehmers entgegen zu nehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den 

Versicherer weiterzuleiten. 

 

§19 Vollmachten des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 

entgegenzunehmen betreffend 

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages, 

 b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung 

 c) Anzeige- und Informationspflicht vor Abschluss des Vertrages und während des 

 Versicherungsverhältnisses 

 

2. Erklärung des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 

Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

 

§20 Wechsel des Versicherers 

SLAG ist berechtigt, dass auf der Grundlage dieses Vertrages versicherte Risiko jederzeit durch Kündigung und 

Neuabschluss der Versicherungsvertrages, ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers bei einem anderen 

Versicherer in Deckung zu geben und/oder weitere Versicherer zu beteiligen. Dies ist jedoch nur möglich bei gleich 

bleibenden oder besseren Versicherungsschutz. Macht die SL AG von diesem Recht Gebrauch, so werden die 

Versicherungsnehmer spätestens innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem Wechsel darüber informiert, bei wem sie von 

nun an ihre vertraglichen Rechte geltend machen können. 
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§21 Bedingungsanpassung – Innovationsklausel 

 

1. Bedingungsanpassung – Innovationsklausel bei Prämienneutralität 

Werden im Laufe der Versicherungsdauer für neue Versicherungsverträge die Versicherungsbedingungen für die 

Vollkasko Versicherung für Fahrräder, Carbon Räder, Pedelecs, E-Bikes, Handbikes sowie Rollstühle ausschließlich zu 

Gunsten des Versicherungsnehmers geändert, ohne dass dafür eine Zusatzprämie berechnet wird, so gelten diese 

neuen Bedingungen ab ihrem Gültigkeitstag auch für diesen Vertrag für alle ab diesem Zeitpunkt neu eintretende 

Leistungsfälle. Über die Änderungen/Verbesserungen wird der Versicherungsnehmer informiert. 

 

2. Bedingungsanpassung – Innovationsklausel bei Prämienerhöhung 

 a) Werden im Laufe der Versicherungsdauer für neue Versicherungsverträge die Versicherungsbedingungen 

 für die Vollkaskoversicherung für Fahrräder, Carbon Räder, Pedelecs, E-Bikes, Handbikes sowie Rollstühle

 gegen  Mehrprämie vom Versicherer geändert, wird der Versicherungsvertrag ab der ersten Hauptfälligkeit 

 nach der Änderung auf das neue Tarif- und Bedingungswerk umgestellt. 

 b) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer sowohl über Prämienunterschiede als auch über  

 wesentliche Änderungen des Versicherungs- und Leitungsumfangs, vor allem auch Schlechterstellungen zu 

 informieren. Widerspricht der Versicherungsnehmer einer Umstellung auf das neue Tarif- und 

 Bedingungswerk, so besteht der bisherige Vertrag unverändert zu den bis dahin geltenden Bedingungen 

 fort, gleichzeitig entfallen die Regelungen des §21 2 b) „Bedingungsanpassung – Innovationsklausel bei 

 Prämienerhöhung“ vollständig. 

§22 Schlussbestimmungen 

1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

Mündliche Vereinbarungen sind ungültig. 

2. Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung ist nach Anmeldung eines Anspruchs bis 

zum Zugang der Entscheidung des Versicherers in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gehemmt. 

3. Klagen gegen den Versicherer sind am Gericht seines Sitzes, gegen den Versicherungsnehmer an dessen Wohnsitz, 

zu erheben. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist auch das Gericht am 

Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständig. 

4. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung  
 
Vorbemerkung 
 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 
manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt 
die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses 
geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 
 

Einwilligungserklärung 
 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklä-
rung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und  -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
 

Schweigepflichtentbindungserklärung 
 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweige-
pflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 
enthalten. 
 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer/Risikoträger 
 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag 
versicherungstechnische Daten, wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls 
die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre 
Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über 
einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). Ihren Risikoträger entnehmen Sie bitte Ihrem Versiche-
rungsschein. 
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer oder Dritte 
 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen 
einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, 
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit 
Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
 

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
Können Leistungen eines Dritten durch den Versicherungsnehmer aufgrund eines Rechtsschutzversicherungsvertrages in Anspruch genommen werden (z.B. 
Rechtsanwalt, Inkassounternehmen), werden auch solchen Dritten Angaben zu dem Versicherungsnehmer übermittelt. 
 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung 
des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. in der Unfall- und Krankenversicherung frühere Krankheiten und 
Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu 
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, 
kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von 
personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
 

4. Hinweis- und Informationssystem (HIS) 
 
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS). An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungs-
unternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedeuten. 
 
Betroffene Personen werden von der Übermittlung ihrer Daten an das HIS durch uns benachrichtigt. Sie haben das Recht, von informa IRFP GmbH Auskunft darüber zu 
erhalten, ob und mit welchen Daten sie im System gespeichert sind. Darüber hinaus hat der Betroffene die Möglichkeit zu überprüfen und ggf. nachzufragen, ob das HIS 
tatsächlich nur von den Unternehmen genutzt wurde, mit denen er wegen eines Antrages oder eines Leistungsfalles in Verbindung stand. 
 
Die Kontaktdaten von der informa IRFP GmbH sind: 
Informa insurance risk and frauf prevention GmbH 
Rheinstr. 99 
76532 Baden-Baden 
 
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter: 
www.informa-irfp.de  
 

Beispiele: 
 
Haftpflichtversicherer: 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauch besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –verhütung 
Kfz-Versicherer: 
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauch besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –verhütung 
 
Lebensversicherer: 
Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag 

- aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
- aufgrund der Auskünfte der Versicherer, 
- wegen der verweigerter Nachuntersuchung; 
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Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter 
Beitragszuschläge. 
Zweck: Risikoüberprüfung 
 
Rechtsschutzversicherer: 

- vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Versicherungsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb 
von 12 Monaten 

- Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten, 
- Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der 

Versicherung. 
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung 
 
Sachversicherer: 
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und 
bestimmte Schadenssummen erreicht sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs 
 
Transportversicherer: 
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch 
 
Unfallversicherer: 
Meldung bei: 

- erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 
- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 
- außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch 
 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb des Unternehmens 
 
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen) werden 
durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig 
in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. ihre 
Adresse nur ein mal gespeichert, auch wenn sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch ihre Service-/Vertragsnummer, die Art der 
Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. ihrer allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensamm-
lung geführt. Dabei sind die allgemeinen Kundendaten (z.B. Name, Adresse, Service-/Vertragsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen 
Unternehmen in der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner 
genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind 
dagegen nur von den jeweiligen Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden 
durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu 
beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z.B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 
 
6.   Betreuung durch Versicherungsvermittler 
 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unseres Unternehmensverbundes bzw. Kooperationspartners werden 
Sie durch einen Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften. 
 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus 
Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und 
Höhe von Versicherungsleistungen sowie ggf. Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum 
Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 
 

Der Vermittler verarbeitet und nutzt selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch wird er von uns über 
Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen 
Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 
 

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei 
Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.  
 

7.   Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 
 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein 
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
 
8.   Datenübermittlung zwecks Bonitätsprüfung 
 
Der Versicherer wird berechtigt zum Zwecke des Vertragsabschlusses und bei Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbeziehung zu Zwecken der Vertragsverwaltung 
und –abwicklung (z.B. Schadenfall) Informationen zu ihrem Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter 
Verwendung von Anschriftdaten Dritter zu beziehen und zu nutzen. 
 
Die Berechtigung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Außerdem besteht ein Auskunftsrecht bei dem Versicherer zu den über den 
Versicherungsnehmer gespeicherten Daten, deren Herkunft, Empfänger und Zweck der Speicherung. 
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